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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Religiöse und kulturelle Partikularisierung und Individualisierung stellen die 
Gesellschaft und die staatliche Rechtsordnung vor erhebliche Herausforderungen. 
Der neuen Unübersichtlichkeit begegnen der belagerte Leviathan und sein Reli-
gionsverfassungsrecht  nur zögerlich. Die religionsverfassungsrechtliche  Dogmatik 
entwickelt erst langsam Instrumente, die Freiheitssphären der Religionsgemein-
schaften und des Einzelnen und den Normbefolgungsanspruch  der staatlichen 
Rechtsordnung neu auszutarieren. Dies geschieht jedoch kaum in der leistungsstaat-
lichen Dimension des Verhältnisses zwischen Staat und Religionsgemeinschaften: 
Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften werden ungefragt perpetuiert. Diesem 
dogmatischen Versäumnis will ich mit der vorliegenden Arbeit abhelfen, indem ich 
eine der religiösen Partikularisierung und kulturellen Varianz in der Gesellschaft 
entsprechende religionsverfassungsrechtliche  Fundamentierung der überkommenen 
Staatsleistungen vornehme. Die religionsverfassungsrechtliche  Rahmenordnung ist 
ihrerseits konturiert durch die Säkularität des Staates, die Kulturstaatlichkeit und die 
Sozialstaatsdimension. Diese Staatsattribute zeigen sich allerdings selbst in zuneh-
menden Maße als prekäre Strukturen. Die Arbeit versteht sich daher auch als ein 
Beitrag zu ihrer Neuformulierung  und zur Vergewisserung ihrer verfassungsrecht-
lichen Funktionen im Hinblick auf Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften. 

Die vorliegende Arbeit wurde von der Juristischen Fakultät der Universität Bie-
lefeld im Frühjahr des Jahres 2003 als Dissertation angenommen. Sie befindet sich 
auf dem Stand von Mai 2003. 

Betreut wurde die Arbeit von meinem akademischen Lehrer Herrn Prof.  Dr. 
Joachim Wieland. Ihm gilt hier zuallererst mein Dank. In den Jahren als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an seinem Bielefelder und nunmehr Frankfurter Lehrstuhl 
hat er mich vielfältig gefördert  und mir Freude am wissenschaftlichen Denken und 
Arbeiten vermittelt. An seinem Lehrstuhl herrscht die Atmosphäre der Freiheit des 
Geistes und der Rede, in der Ideen zwanglos ausgetauscht und stets eigene Wege 
gegangen werden können. Herr Prof.  Dr. Wieland hat mein Dissertationsprojekt in 
allen Phasen nicht nur fachlich begleitet und gestützt. Für seine offene  Kritik, sei-
nen Zuspruch und seinen Rat danke ich ihm von Herzen. 

Dank schulde ich auch den Herren Professoren  Dr. Thorsten Kingreen und Dr. 
Johannes Hellermann. Herr Prof.  Kingreen hat die Mühen des Zweitgutachtens auf 
sich genommen und mir zahlreiche weiterführende  Anregungen gegeben. Herrn 
Prof.  Hellermann danke ich für seinen Rat und seine Mitwirkung an der Disputa-
tion. 
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Zwar mag man manchmal in der Wissenschaft allein spazieren gehen müssen, 
wenn man aber Glück hat, sind diese Spaziergänge nicht einsam. Ich hatte das 
Glück, dass liebe Menschen mich bei der Fertigstellung dieser Arbeit in vielfälti-
ger Weise unterstützt haben. Ihnen allen danke ich herzlich. Besonderen Dank 
schulde ich meinen Freunden Petra Heibig, Kathrin Groh, Pascale Cancik und vor 
allem Katja und Imre Fahlbusch. In den Gesprächen mit ihnen hatte ich Gelegen-
heit, meine Gedanken auf eine zuweilen harte Probe zu stellen, und fand ich immer 
wohlwollende Kritik, unverzichtbaren Rat und herzliche Ermunterung. 

Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Finanzabtei-
lungen der Religionsgemeinschaften und in den Ministerialverwaltungen des Bun-
des und der Länder, die mir wertvolle Einblicke in die finanziellen Beziehungen 
zwischen Staat und Religionsgemeinschaften gewährt haben. Daneben danke ich 
dem Bundesministerium des Innern für die großzügige Förderung der Druck-
legung. 

Ich widme die Arbeit meinen Eltern in tiefer Dankbarkeit für all dasjenige, das 
hier unausgesprochen bleiben muss. Meiner Mutter danke ich zudem für ihre 
freundliche Förderung dieser Arbeit. Meinem Vater hätte ich das Buch gern ge-
zeigt. 

Frankfurt  am Main, im August 2003 Michael  Droege 
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2 Droege 





1. Teil 

Einleitung 

„ Untersuchungen  über  die  finanziellen  Beziehungen  zwi-
schen dem modernen  Staat  und der  Kirche  gehören  zu 
den ermüdendsten  Aufgaben  der  neuesten kirchlichen 
Rechtsgeschichte." 1 

Warum lohnt trotz dieser entmutigenden Einschätzung Johannes Heckeis die Be-
fassung mit Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften im säkularen Kultur- und 
Sozialstaat? Woraus rechtfertigt  sich die Fragestellung dieser Arbeit? 

Im Religionsverfassungsrecht 2 oder „staatlichem Religionsrecht"3 wurde die 
„Jahrtausendwende"4 hinlänglich zum Anlass genommen, das Verhältnis von „Staat 
und Religion"5 zu betrachten, die „Lage"6 zu beschreiben, noch „offene  Fragen"7 zu 
beleuchten, die „Zukunftsfähigkeit  des deutschen Staatskirchenrechts"8 abzuklop-
fen sowie „Kontinuität und Wandlung des deutschen Staatskirchenrechts unter den 
Herausforderungen  der Moderne"9 abzubilden. Die finanziellen Beziehungen zwi-

1 Heckel,  ZRG kanon. Abt. 50 (1930), 858 (859). 
2 Zum in dieser Arbeit grundsätzlich verwandten Begriff  des Religionsverfassungsrechts 

und der Weiterverwendung des Begriffs  des Staatskirchenrechts, dort, wo es durch die beson-
deren historischen Zusammenhänge geboten ist, nur: Hense, Staatskirchenrecht oder Religi-
onsverfassungsrecht:  mehr als ein Streit um Begriffe?,  in: Haratsch u. a. (Hrsg.), Religion 
und Weltanschauung im säkularen Staat, S. 9 ff.;  Walter,  Staatskirchenrecht oder Religions-
verfassungsrecht,  in: Grote/Marauhn (Hrsg.), Religionsfreiheit,  S. 215 ff.;  Czermak,  NVwZ 
1999, 743 f. Krit.: Görisch,  NVwZ 2001, 885 ff.  m. zahlr. w. Nw. Zur Diskussion auch: Hol-
lerbach,  Grundlagen des Staatskirchenrechts, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Band VI, § 138 
Rdn. 1 - 5 m. w. Nw. 

3 So der Bezeichnungsvorschlag Görischs  (NVwZ 2001, 885 (887)), der selbst allerdings 
an dem Begriffsnamen  „Staatskirchenrecht" festhalten will. 

4 Müller-Volbehr,  ZevKR 44 (1999), 384 ff. 
5 So das Thema der Tagung der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer in Heidel-

berg 1999 mit den Referaten von Fiedler  (VVDStRL 59 (2000), 199 ff.),  Robbers  (VVDStRL 
59 (2000), 231 ff.)  und Brenner  (VVDStRL 59 (2000), 264 ff.)  und auch der Titel des Be-
gleitaufsatzes von Hillgruber,  DVB1. 1999, 1155 ff. 

6 Ehlers,  ZevKR 45 (2000), 201 ff. 
7 v. Campenhausen, Essener Gespräche 34 (2000), 105 ff. 
8 Isensee, Die Zukunftsfähigkeit  des deutschen Staatskirchenrechts, in: ders. u. a. (Hrsg.), 

Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der Kirche ist, Festschrift  für Joseph Listl, S. 67 ff. 
9 Heckel,  ZevKR 44 (1999), 340 ff. 

2* 
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sehen Staat und „Religionsgemeinschaften"10 scheinen nach diesen Bestandsauf-
nahmen weder die Lage zu prägen, noch scheinen insoweit Fragen offen  zu sein. 
Ihre „Zukunftsfähigkeit"  wird nicht thematisiert, obwohl Staatsleistungen in Kon-
tinuität und Wandlung das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften von 
der Genese des modernen Staates in der deutschen Tradition an begleiten. Die gro-
ßen Themen des Religions Verfassungsrechts  sind andere: In der Außenperspektive 
fordert  die Europäische Integration die Integrationsfähigkeit  der religionsverfas-
sungsrechtlichen Ordnungsmodelle auf nationalstaatlicher Ebene heraus. In der 
Binnenperspektive ist das Religionsverfassungsrecht  gehalten, auf geänderte sozio-
logische Rahmenbedingungen zu reagieren. Während 1961 noch 94,6 % der Bevöl-
kerung den evangelischen Kirchen oder der römisch-katholischen Kirche angehör-
ten11, betrug die Quote 1996 nur noch 67,3 %1 2 . Wie diese Quote zeigt, scheint es 
einen gesellschaftlichen Wandel hin zur Entkirchlichung zu geben13, der sich nicht 
allein aus der Sondersituation der neuen Bundesländer und deren religionssoziolo-
gischen besonderen Bedingungen erklären lässt14. Dieser Trend führt  seinerseits zu 
sinkender Akzeptanz religionsfördernder  Aktivität des Staates15. Die institutionel-
len Privilegien der großen Kirchen drohen als „staatliche Krücken" nicht viel mehr 
als nur eine „Fassade einer sozial nicht mehr gedeckten Volkskirche" zu erhalten16 

und ihrerseits durch den geänderten gesellschaftlichen Bedingungen vermeintlich 
gerechter werdende normative Modelle ersetzt zu werden. Als Beispiel für letztere 
ließe sich prototypisch der durch das Bundesverfassungsgericht  zunächst überra-
schenderweise durch einen Vergleichsvorschlag beigelegte17 Disput um das Fach 
Lebenskunde - Ethik - Religion (LER), das im Land Brandenburg an Stelle des 
hergebrachten Religionsunterrichts treten sollte18, anführen19. Als Beispiel für ers-

1 0 Zur Begrifflichkeit  hier nur grdl.: Anschütz,  WRV, Kommentar, Art. 137 Anm. 2; neuer 
Definitionsvorschlag:  Poscher,  Der Staat 39 (2000), 49 ff.;  im Überblick: Pieroth/Görisch, 
JuS 2002, 937 ff. 

n Vgl. Hollerbach,  VVDStRL 26 (1968), 57 (65). 
12 Vgl. Statistisches Jahrbuch des Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 96 f. 
13 Müller-Volbehr,  ZevKR 44 (1999), 384 (388); Rüfner,  Staatskirchenrecht im pluralisti-

schen Staat, in: Bohnert u. a. (Hrsg.), Verfassung - Philosophie - Kirche, Festschrift  für Ale-
xander Hollerbach, S. 691 (691 f.). 

14 Zu diesen: v. Bose, Die Partnerschaft  von Staat und Kirche in der säkularisierten Gesell-
schaft, in: Depenheuer u. a. (Hrsg.), Nomos und Ethos, Hommage an Josef Isensee zum 65. 
Geburtstag, S. 25 (35 ff.);  Ehlers,  ZevKR 45 (2000), 201 (214). 

15 Nur: Müller-Volbehr,  ZevKR 44 (1999), 384 (387 m. w. Nw. in Fn. 4). Zur „latenten 
Akzeptanzkrise" auch: Isensee, Die Zukunftsfähigkeit  des deutschen Staatskirchenrechts, in: 
ders. u. a. (Hrsg.), Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der Kirche ist, Festschrift 
für Joseph Listl, S. 67 (68 f.). 

16 Depenheuer,  Religion als ethische Perspektive der säkularen Gesellschaft, in: ders. u. a. 
(Hrsg.), Nomos und Ethos, Hommage an Josef Isensee, S. 3 (5): „den Volkskirchen kommt 
das Volk abhanden"; Weber,  ZevKR 36 (1991), 253 (275). 

17 BVerfGE 104, 305 (307 ff.)  sowie: BVerfG, Beschl. v. 31. 10. 2002, LKV 2003, 181 f., 
dazu: Janz,  LKV 2003, 172 f.; Renck,  LKV 2003, 173 f. Zum dabei genutzten verfassungs-
prozessualen Institut des Vergleichs: Schmidt,  NVwZ 2002, 925 ff. 
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tere genügt nur der Hinweis auf den Verlust der Ubiquität christlich-abendländi-
scher Symbolik, wie er in der Auseinandersetzung um das Kruzifix im Klassen-
zimmer kulminierte20. 

In diesen Auseinandersetzungen schlägt sich der Verlust des Selbstverständli-
chen religiöser, christlich-abendländischer Kulturphänomene nieder. Sie werden 
überführt  in eine neue Unübersichtlichkeit, die mit der zunehmenden religiösen 
Pluralisierung und Individualisierung sowie wachsender kultureller Varianz einher-
geht. Virile Herausforderungen  für die staatliche Rechtsordnung sind zum einen 
der Umgang mit sog. neuen Religionsgemeinschaften21, wie etwa die Auseinander-
setzungen um die Scientology Church belegen, und zum anderen der Umgang mit 
der wachsenden sozialen Potenz des Islam. Als Begleiterscheinung dieser Heraus-
forderungen treten im Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften verstärkt 
„Wertungsdifferenzen" 22 auf, die die religionsverfassungsrechtlichen  Determinan-
ten ihres Verhältnisses der „balancierten Trennung"23 zunehmend belasten: In der 
Begegnung insbesondere mit dem Islam24 wird der Verfassungsstaat auch vor die 
Herausforderung  gestellt, mit religiösem Fundamentalismus25 und dessen 
schlimmstenfalls terroristischen Ausdrucksformen  umzugehen26. Religion als Be-
drohung der staatlichen Friedensordnung zu betrachten, war der modernen reli-
gionsverfassungsrechtlichen  Tradition bisher unbekannt. Die eilends aktivierten 

18 Zur nunmehrigen Ausgestaltung: Hanßen, LKV 2003, 153 ff. 
19 Dazu aus der literarischen Debatte exemplarisch, einerseits: Link,  „LER", Religions-

unterricht und das deutsche Staatskirchenrecht, in: Bohnert (Hrsg.), Verfassung - Philosophie 
- Kirche, Festschrift  für Alexander Hollerbach, S. 747 ff.;  Starck,  Religionsunterricht in 
Brandenburg, in: Isensee u. a. (Hrsg.), Dem Staate, was des Staates, der Kirche, was der 
Kirche ist, Festschrift  Listl, S. 391 ff.;  Heckel,  ZevKR 44 (1999), 147 ff.,  andererseits: 
Schlink/Poscher,  Der Verfassungskompromiß  zum Religionsunterricht, 2000; Pieroth/Kin-
green,  Die Einschlägigkeit des Art. 141 für das Land Brandenburg, in Erbguth u. a. (Hrsg.), 
Rechtstheorie und Rechtsdogmatik im Austausch, Gedächtnisschrift  für Bernd Jeand'Heur, 
S. 265 ff.  m. w. Nw. in Fn. 65. 

2 0 BVerfGE 93, 1 ff.  Zur Diskussion in der Literatur statt vieler nur: v. Campenhausen, 
Staatskirchenrecht, S. 76 ff.  sowie die Aufbereitung der Diskussion bei: Huster,  Die ethische 
Neutralität des Staates, S. 127 ff. 

21 Vgl. nur zu Warnungen vor sog. „Sekten" nunmehr: BVerfG, Beschl. v. 26. 06. 2002, 
NJW 2002, 2626 ff.  - Osho. 

22 Rüfner,  Staatskirchenrecht im pluralistischen Staat, in: Bohnert u. a. (Hrsg.), Verfassung 
- Philosophie - Kirche, Festschrift  für Alexander Hollerbach, S. 691 ff. 

23 Böckenförde,  Staat-Gesellschaft-Kirche, in: Christlicher Glaube und moderne Gesell-
schaft, Teilband 15, S. 5 (64). 

2 4 Hier nur: Muckel,  Religionsfreiheit  für Muslime in Deutschland, in: Isensee u. a. 
(Hrsg.), Dem Staate, was des Staates - der Kirche, was der Kirche ist, Festschrift  für Joseph 
Listl, S. 239 ff.  m. w. Nw. 

25 Heitmeyer,  Ethnisch-kulturelle Konfliktdynamiken in gesellschaftlichen Desintegrati-
onsprozessen, in: ders. (Hrsg.), Die bedrängte Toleranz, S. 31 (37 ff.);  Bielefeldt/Heitmeyer 
(Hrsg.), Politisierte Religion, 1998. 

26 Vgl. hier nur: Depenheuer,  Essener Gespräche 33 (1999), S. 5 ff.;  Hufen,  Staatswissen-
schaften und Staatspraxis 1992,455 (475 ff.). 


